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Teilung kam, erwachte bei den oberländischen Gemeinden der Wunsch 
nach einer Teilung des Rietes und des Weidganges auf demselben. 
Ein Spruch zu ihren Gunsten, den das Oberamt gefällt hatte, ge
fiel den Unterländern nicht und sie appellierten an den Fürsten. 
Ihre Eingabe an Se. Durchlaucht gibt kurz die Geschichte dieser 
Weiderechte wieder. Sie lautet im Wesentlichen: 

V o r dem Jahre 1422 hatten die Gemeinden Vaduz und Schaan, 
dann Eschen und Gamprin in Äolz und Feld, auch Wunn und 
Weid alles gemeinsam, und folglich war vor diesem Zeitpunkt 
das Rie t nur in zwei Teile abgeteilt, nämlich in das allgemeine 
Riet, auf welchem alle vier Gemeinden gemeinsam das Atzungsrecht 
hatten, und in das Privat- oder sogenannte Bännriet , welches von 
jeher ein Eigentum vieler Privaten gewesen und noch ist, aus welchem 
aber die Eigentümer dieses Rietes den genannten vier Gemeinden 
seit den ältesten Zeiten jeden Frühling bis zum 27. M a i die Weid
gerechtigkeiten, schuldig sind und dieses Servitut bis dato ohne die 
mindeste Widerrede getragen haben, woraus sonnenklar erhellt, daß 
keine von diesen Gemeinden einen ausgemessenen Eigenbezirk jemals 
gehabt hat, sondern allen insgesamt das ihrer Natur nach unteil
bare Atzungsrecht gebührt. A u f diese A r t wurde sowohl das allge
meine, diesen vier Gemeinden zuständige, als auch das besondere 
und nur Privaten gehörige Bannriet von unseren Vorfahren beider
seits bis in das 15. Säkulum friedlich genutzt. 

In demselben Jahrhundert singen zwischen unteren und den 
oberen Geineinden einige Späne an, deren Veranlassung uns durch 
die Llnbild der Zeit entrissen wurde. Sie wurden aber durch den 
Spruchbrief vom Jahre 1422 gänzlich abgetan, indem dadurch die 
oberen von den unteren Gemeinden in Kolz und Feld, Wunn und 
Weid ganz getrennt und durch Aufwerfung eines breiten und tiefen 
Scheidegrabens die obere und untere Weidegangs-Gerechtigkeit auf 
dem allgemeinen Riet bestimmt wurde. 

D a nun in jenem Spruchbrief nicht die mindeste Meldung von 
einer Weidegangs-Teilung auf dem sog. Bannriet geschieht, auch 
nicht die mindeste Spur von einem ehemals aufgewesenen Graben, 
oder errichteten Scheidegaues gefunden wird, so ergibt sich von selbst, 
daß die damaligen Weidegangs-Streitigkeiten nur auf das allgemeine. 


